
1. Nachtrag zur Satzung 
über die Erhebung von Vergnügungssteuer in der 

Stadt Sprockhövel (Vergnügungssteuersatzung) vom 25.09.2009 
 
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666/SGV NRW 2023) - in der aktuell gültigen 
Fassung - und der §§ 1 bis 3 und § 20 Abs. 2 Buchst. b des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21. Oktober 1969 (GV NRW S. 712/SGV NRW 610) - in der aktuell 
gültigen Fassung - hat der Rat der Stadt Sprockhövel in seiner Sitzung vom 24.09.2009 folgenden 1. 
Nachtrag zur Vergnügungssteuersatzung beschlossen: 
 
 

Artikel I 
 
§ 1 der Vergnügungssteuersatzung erhält folgende Fassung: 
 

§ 1 
Steuergegenstand 

 
Der Besteuerung unterliegen die im Gebiet der Stadt Sprockhövel veranstalteten nachfolgenden 
Vergnügungen (Veranstaltungen): 
 
1. Tanzveranstaltungen gewerblicher Art; 
 
2. Striptease-Vorführungen und Darbietungen ähnlicher Art; 
 
3. Vorführungen von pornographischen und ähnlichen Filmen oder Bildern -auch in Kabinen-; 
 
4. Sex- und Erotikmessen; 
 
5.  Ausspielungen von Geld oder Gegenständen in Spielklubs, Spielkasinos und ähnlichen 

Einrichtungen; 
 
6. das Halten von Spiel-, Musik-, Geschicklichkeits- , Unterhaltungs- oder ähnlichen Apparaten in 

 
a)  Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen, 
 
b)  Gastwirtschaften, Beherbergungsbetrieben, Vereins-, Kantinen- oder ähnlichen Räumen 

sowie an anderen für jeden zugänglichen Orten. 
 
Als Spielapparate gelten insbesondere auch Personalcomputer, die überwiegend zum 
individuellen Spielen oder zum gemeinsamen Spielen in Netzwerken oder über das Internet 
verwendet werden. 

 
 
 

Artikel II 
 
§ 3 der Vergnügungssteuersatzung erhält folgende Fassung: 
 

§ 3 
Steuerschuldner 

 
Steuerschuldner ist der Unternehmer der Veranstaltung (Veranstalter). In den Fällen des § 1 Nr. 6 ist 
der Halter der Apparate (Aufsteller) Veranstalter. 
 
 



 
 

Artikel III 
 
§ 6 der Vergnügungssteuersatzung erhält folgende Fassung: 
 

§ 6 
Besteuerung nach der Fläche 

 
(1) Für die Veranstaltungen nach § 1 Nrn. 1 – 2 ist die Steuer nach der Größe des benutzten Raumes 

zu erheben, wenn kein Eintrittsgeld erhoben wird. Die Größe des Raumes berechnet sich nach 
dem Flächeninhalt der für die Veranstaltung und die Teilnehmer bestimmten Räume einschließlich 
des Schankraumes, aber ausschließlich der Küche, Toiletten und ähnlichen Nebenräumen. 
Entsprechendes gilt für Veranstaltungen im Freien. 

 
(2) Die Steuer beträgt je Veranstaltungstag und angefangene zehn Quadratmeter 

Veranstaltungenfläche 1,00 EUR. Endet eine Veranstaltung erst am Folgetag, wird ein 
Veranstaltungstag für die Berechnung zu Grunde gelegt. Die Stadt Sprockhövel kann den 
Steuerbetrag mit dem Veranstalter vereinbaren, wenn die Ermittlung der Veranstaltungsfläche 
besonders schwierig ist. 

 
 

Artikel IV 
 
§ 6a der Vergnügungssteuersatzung wird gestrichen 
 
 

Artikel V 
 
Dieser 1. Nachtrag zur Vergnügungssteuersatzung der Stadt Sprockhövel tritt rückwirkend zum 
01.01.2009 in Kraft. 

 


